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Gesetzentwurf 

Der Niedersächsische Ministerpräsident Hannover, den 12.10.2015 

Herrn 

Präsidenten des Niedersächsischen Landtages 

Hannover 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

anliegend übersende ich den von der Landesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zum Achtzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. Gleichzeitig 

beantrage ich, den Gesetzentwurf gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Nieder-

sächsischen Landtages sogleich an einen Ausschuss zu überweisen. 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Weil 
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Entwurf 

Gesetz  

zum Achtzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Artikel 1 

(1) Dem in der Zeit vom 9. bis 28. September 2015 unterzeichneten Achtzehnten Staatsver-

trag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsver-

trag) wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage veröffentlicht. 

(3) 
1
Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 am 1. Januar 2016 in Kraft. 

2
Wird der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis zum 

31. Januar 2016 im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Anlage 

 

Achtzehnter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Siebzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 18. Juni 2015, wird wie folgt geändert: 

§ 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa)  Es wird folgender neuer Satz 1 eingefügt: 

„Werbung ist Teil des Programms.“ 

bb)  Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden zu den Sätzen 2 und 3. 

cc)  Im neuen Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 gilt“ durch die Wörter „Sätze 1 und 2 gelten“ 

ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Absatz 11 eingefügt: 

„(11) Die nichtbundesweite Verbreitung von Werbung oder anderen Inhalten in einem 

zur bundesweiten Verbreitung beauftragten oder zugelassenen Programm ist nur zulässig, 

wenn und soweit das Recht des Landes, in dem die nichtbundesweite Verbreitung erfolgt, 

dies gestattet. Die nichtbundesweit verbreitete Werbung oder andere Inhalte privater Veran-

stalter bedürfen einer gesonderten landesrechtlichen Zulassung; diese kann von gesetzlich 

zu bestimmenden inhaltlichen Voraussetzungen abhängig gemacht werden.“ 

c) Der bisherige Absatz 11 wird der neue Absatz 12 und die Verweisung „Absätze 1 bis 10“ wird 

durch die Verweisung „Absätze 1 bis 11“ ersetzt. 

Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staatsvertrages sind die dort vorgesehe-

nen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2015 

nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-

konferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern 

die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages in der Fas-

sung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Winfried K r e t s c h m a n n  

 

Für den Freistaat Bayern: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Horst S e e h o f e r  

 

Für das Land Berlin: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Michael M ü l l e r   

 

Für das Land Brandenburg: 

Berlin, den 10. 9. 2015 Dietmar W o i d k e  

 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Carsten S i e l i n g  

 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Olaf S c h o l z  

 

Für das Land Hessen: 

Berlin, den 9. 9. 2015 V. B o u f f i e r  

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Berlin, den 9. 9. 2015 E. S e l l e r i n g  

 

Für das Land Niedersachsen: 

Hannover, den 28. 9. 2015 Stephan W e i l  

 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Berlin, den 9. 9. 2015 H. K r a f t   

 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Berlin, den 9. 9. 2015 M. D r e y e r  

 

Für das Saarland: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Annegret K r a m p - K a r r e n b a u e r   
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Für den Freistaat Sachsen: 

Berlin, den 9. 9. 2015 St. T i l l i c h   

 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Reiner H a s e l o f f  

 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Kiel, den 18. 9. 2015 Torsten A l b i g  

 

Für den Freistaat Thüringen: 

Berlin, den 9. 9. 2015 Bodo R a m e l o w   
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Anlass und Ziele 

Die Regierungschefinnen und die Regierungschefs der Länder haben vom 9. bis 28. Sep-

tember 2015 den vorliegenden Achtzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag (im Folgenden: 

18. RÄStV) unterzeichnet, der eine Regelung zur regionalisierten Werbung in bundesweiten 

Programmen zum Inhalt hat. 

Mit den vorgesehenen Veränderungen des § 7 des Rundfunkstaatsvertrages wird ausdrück-

lich klargestellt, dass Werbung Teil des Programms ist und regionalisierte Werbung in einem 

bundesweiten Programm nur dann zulässig ist, wenn das Recht des betroffenen Landes dies 

gestattet und eine gesonderte landesrechtliche Zulassung erteilt wird. 

Ausgangspunkt war das Vorhaben von ProSiebenSat.1, Teile der Werbung in seinen über 

das deutsche Kabelnetz verbreiteten bundesweiten Fernsehprogrammen (Sat.1, ProSieben 

und Kabel 1) dezentral auseinanderzuschalten. Eine solche bisher nach dem Rundfunk-

staatsvertrag als unzulässig angesehene Regionalisierung von Werbung stieß bei den Län-

dern auf eine ganz überwiegend kritische Bewertung, weil mit diesem Vorhaben dem lokalen 

und regionalen Rundfunk sowie der Presse die Werbemärkte streitig gemacht werden. 

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 17. Dezember 2014 auf der Grundla-

ge, dass nach seiner Ansicht Werbung nicht Teil des Programms ist, entschieden hatte, dass 

ProSiebenSat.1 schon nach geltender Rechtslage regionalisierte Werbung senden darf, wol-

len die Länder jetzt eine ausdrückliche Regelung zur nichtbundesweiten Verbreitung von 

Werbung in den Rundfunkstaatsvertrag aufnehmen. 

Die vorgesehene Regelung stellt es den einzelnen Ländern frei, ob sie für ihren Bereich regi-

onalisierte Werbung in bundesweiten Programmen ermöglichen oder nicht. In Niedersachsen 

ist nicht daran gedacht, im Niedersächsischen Mediengesetz regionale Werbemärkte für 

bundesweite Veranstalter zu öffnen.  

Das vorgesehene Verbot regionalisierter Werbung mit Länderöffnungsklausel konnte aus 

zeitlichen Gründen nicht mehr wie ursprünglich geplant in den Siebzehnten Rundfunkände-

rungsstaatsvertrag (im Folgenden: 17. RÄStV) aufgenommen werden. Damit möglichst 

schnell für Rechts- und Planungssicherheit gesorgt werden kann, ist diese Regelung jetzt al-

leiniger Gegenstand des vorliegenden 18. RÄStV geworden, der, wie auch der 17. RÄStV, 

zum 1. Januar 2016 in Kraft treten soll. 

2. Beteiligungen 

Die vom 18. RÄStV berührten Einrichtungen, Organisationen, Verbände und Rundfunkveran-

stalter sind angehört worden. 

3. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen 

Staatsvertrag und Gesetzentwurf haben keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanz-

wirtschaft des Landes, der Kommunen und des Bundes. 

4. Auswirkungen auf die Umwelt, auf den ländlichen Raum, auf die Landesentwicklung, auf die 

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern, auf Menschen mit Behinderung 

und auf Familien 

Staatsvertrag und Gesetzentwurf haben keine Auswirkungen auf die Umwelt, auf den ländli-

chen Raum, auf die Landesentwicklung, auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen 

und Männern, auf Menschen mit Behinderung und auf Familien. 
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B. Besonderer Teil 

I. Zum Gesetzentwurf: 

Zu Artikel 1: 

Der 18. RÄStV bedarf der Zustimmung des Landtages, weil er sich auf Gegenstände der 

Landesgesetzgebung bezieht (Artikel 35 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung). 

Absatz 1 enthält den Zustimmungsbeschluss des Landtages. 

Absatz 2 regelt die Veröffentlichung des Staatsvertrages. 

Absatz 3 betrifft das Inkrafttreten des Staatsvertrages. 

Zu Artikel 2: 

Artikel 2 enthält die Regelung über das Inkrafttreten des Gesetzes. 

 

II. Zum Staatsvertrag: 

A. Allgemeines 

Zielsetzung 

Der Staatsvertrag dient für öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk gleichermaßen der 

Klarstellung, dass in bundesweit verbreiteten Programmen regionenspezifische Werbung nur 

zulässig ist, soweit das jeweilige Landesrecht dies gestattet. 

Im Rahmen der technischen Fortentwicklung bei der Übertragung von Rundfunkprogrammen 

besteht die Möglichkeit, bundesweit verbreitete Rundfunkprogramme zeitweise regional (dies 

betrifft lokale, regionale und landesweite Angebote) auseinander zu schalten, sodass einzel-

ne Programminhalte, wie Werbung, ausschließlich regionenspezifisch verbreitet werden kön-

nen. Durch lediglich regional ausgestrahlte Werbung können Produkte und Dienstleistungen 

gezielt in den betreffenden Vertriebs- oder vom Werbekunden angesprochenen Zielregionen 

beworben werden.  

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 17. Dezember 2014 (6 C 32/13) entschie-

den, dass nach bisheriger Rechtslage in Ermangelung eines konkreten Verbotes im Rund-

funkstaatsvertrag regionenspezifische Werbung grundsätzlich gestattet ist und keiner geson-

derten Zulassung bedarf. 

Eine Regionalisierung der Werbung in Programmen, die für die bundesweite Verbreitung be-

stimmt sind, würde jedoch die bisherige Lizenzierungssystematik, die zwischen lokalen, regi-

onalen und bundesweiten Programmen unterscheidet, aushebeln. Rundfunkprogramme die-

nen der Meinungsvielfalt auf lokaler, regionaler oder bundesweiter Ebene. Sie haben insofern 

die Vielfalt an Themen, Meinungen und gesellschaftlichen Perspektiven in ihrem jeweiligen 

Sendegebiet widerzuspiegeln. 

Damit einher geht in der Praxis eine Verbindung von redaktionellen Inhalten mit kommerziel-

len Programmbestandteilen, die zur Finanzierung des Programms erforderlich sind.  

Mit diesem Staatsvertrag wird nunmehr ausgeschlossen, dass bundesweite Veranstalter oh-

ne Weiteres Zugriff auf regionale Werbemärkte haben, die zur Refinanzierung lokaler bzw. 

regionaler Medien und damit zur Sicherung der Vielfalt in diesen begrenzten geografischen 

Räumen erforderlich sind. Diese Werbemärkte sollen grundsätzlich denjenigen als potentielle 

Einnahmequelle vorbehalten bleiben, die einen Beitrag zur Vielfalt in diesem Raum leisten. 

Soweit diese Begrenzung regionenspezifischer Werbung einen Eingriff in die verfassungs-

rechtlich garantierte Freiheit privater Veranstalter darstellt, die die Finanzierung von Pro-

grammen durch Werbung umfasst, ist dieser durch das Erfordernis des Schutzes der regio-

nalen Meinungsvielfalt gerechtfertigt.  
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Der Gesetzgeber hat neben seiner allgemeinen Pflicht zur Ausgestaltung der Rundfunkord-

nung und zur Sicherung der Vielfalt im Rundfunk Regelungen zu schaffen, die auch im Fall 

einer Gefährdung der Meinungsvielfalt durch Werbung greifen. Die finanzielle Sicherung ge-

rade lokaler und regionaler Programme ist Bestandteil ihres Schutzes durch die Rundfunk-

freiheit. Der Gesetzgeber hat dabei Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Veranstaltung 

von Rundfunkprogrammen nicht erheblich erschweren oder unmöglich machen.  

Es besteht die Gefahr, dass Werbekunden von regionalen Rundfunkveranstaltern und Verle-

gern in nicht unerheblichem Umfang zu den bundesweit agierenden Rundfunkveranstaltern 

abwandern, was sowohl unmittelbar als auch mittelbar Einfluss auf die Refinanzierung und 

damit verbunden auch auf die journalistische Qualität der Beiträge regionaler Verleger und 

Rundfunkveranstalter hätte. In der Folge besteht die Gefahr einer Verdrängung regionaler 

und lokaler Veranstalter und Verleger vom Markt und damit einhergehend die Gefahr einer 

Konzentration publizistischer Macht bei einigen wenigen (bundesweit agierenden) Veranstal-

tern. Die Abbildung von in der Gesellschaft verfügbaren Informationen, Meinungen und Wer-

ten wäre hierdurch eingeschränkt, was zu einem Verlust an regionaler Medien- und Mei-

nungsvielfalt und an einem umfassenden und vielseitigen Angebot führen kann. 

Artikel 1 zielt auf die Sicherstellung einer möglichst breiten und vollständigen Meinungsvielfalt 

ab. Einer Gefährdung regionaler und lokaler Meinungsvielfalt aus finanziellen Gründen soll 

entgegengewirkt werden, wobei bereits die Möglichkeit einer Gefährdung ausschlaggebend 

ist. Anhaltspunkte für eine solche ergeben sich aus den Wirtschafts- und Entwicklungsdaten 

der nichtbundesweiten Medienangebote auf einem konvergierenden Medienmarkt. 

Die Begrenzung regionenspezifischer Werbung bzw. umgekehrt die damit bewirkte Bindung 

an einen Beitrag zur regionalen Vielfalt dient der Refinanzierung lokaler und regionaler Medi-

en, damit dem Schutz lokaler und regionaler Rundfunkveranstalter ebenso wie dem Schutz 

der örtlichen und regionalen Presse und damit schließlich der regionalen Medienvielfalt ins-

gesamt. Im Rahmen des bestehenden weiten Gestaltungsspielraumes des Staatsvertragsge-

bers werden durch die Regelung im Hinblick auf die Ausgestaltung und Gewährleistung der 

grundgesetzlich garantierten Rundfunkfreiheit sowohl die schutzwürdigen Interessen der 

Rundfunknutzer an einem vielfältigen Programmangebot, der bundesweit zugelassenen 

Rundfunkveranstalter an einer Fortentwicklung ihrer Geschäftsmodelle und der regionalen 

und lokalen Verleger und Rundfunkveranstalter an einer ausreichenden Sicherung ihrer Fi-

nanzierungsgrundlagen angemessen berücksichtigt. 

Es ist die Möglichkeit geschaffen, die Verbreitung regionenspezifischer Werbung in bundes-

weit ausgestrahlten Programmen länderindividuell zu regeln. Die Bestimmung schafft ein 

grundsätzliches Verbot mit einer Öffnungsklausel für landesrechtliche Erlaubnisse. Sie ge-

stattet den Ländern damit, die regionenspezifische Werbung für ihren Hoheitsbereich in bun-

desweit zugelassenen Programmen zuzulassen und sie - unter Beachtung der Rundfunkfrei-

heit - von Bedingungen, z. B. der Verbreitung redaktioneller regionaler Inhalte, abhängig zu 

machen. Auf diese Weise kann ein Ausgleich gegenläufiger Interessen auf regionaler Ebene 

unter Berücksichtigung jeweiliger regionaler Gegebenheiten und Besonderheiten stattfinden, 

wodurch Eingriffe in Rechtspositionen minimiert werden können. 

Die überwiegenden schutzwürdigen Interessen der Medien- und Meinungsvielfalt sowie regi-

onaler Verleger und Rundfunkveranstalter erfordern die getroffenen Regelungen, zumal es 

auch nicht ohne Weiteres umkehrbare Fehlentwicklungen bei lokaler und regionaler Mei-

nungsvielfalt zu verhindern gilt. 

 

B. Zu den einzelnen Artikeln 

I. Artikel 1 (Änderung des Rundfunkstaatsvertrages) 

Zu § 7: 

In Absatz 2 wird unter Berücksichtigung der dem Staatsvertragsgeber zustehenden Beurtei-

lungs- und Einschätzungsprärogative insbesondere im Hinblick auf die meinungsbildende 
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Wirkung von Werbung durch Einfügung eines neuen Satzes 1 klargestellt, dass Werbung ein 

Teil des Programms ist. Diese Klarstellung verdeutlicht, dass Werbung Gegenstand der 

Rundfunklizenz ist. Eine regionenspezifische Ausstrahlung von Werbung ist damit wegen de-

ren zumindest auch meinungsbildenden Wirkung nicht ohne Weiteres von einer bestehenden 

bundesweit geltenden Sendelizenz gedeckt, sondern würde vielmehr - in Ausgestaltung der 

Rundfunkhoheit der Länder - einer neuen bzw. zusätzlichen Lizenz für die Werbung auf der 

Ebene des jeweiligen Landes bedürfen, um auf diese Weise die freie, individuelle und öffent-

liche Meinungsbildung ausreichend sichern zu können. Die neuen Sätze 2 und 3 entsprechen 

den bisherigen Sätzen 1 und 2, wobei der neue Satz 3 auf beide vorstehenden Sätze ver-

weist. Hiermit wird bestimmt, dass Satz 1 auch für Teleshopping-Spots, Teleshopping-Fens-

ter und deren Anbieter gilt. 

Der neue Absatz 11 Satz 1 enthält ein grundsätzliches Verbot der regionenspezifischen Aus-

strahlung von Werbung oder anderer Inhalte in einem zur bundesweiten Verbreitung beauf-

tragten oder zugelassenen Rundfunkprogramm. Die Beschränkung gilt für private wie öffent-

lich-rechtliche Rundfunkveranstalter gleichermaßen. Zugleich wird ein Erlaubnisvorbehalt 

konstituiert, nach dem eine landesgesetzliche Erlaubnis der nichtbundesweiten Verbreitung 

für private Rundfunkveranstalter für das jeweilige Landesgebiet vorgesehen werden kann. 

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestehen entsprechende Abweichungsmöglichkeiten 

im Rahmen der landesrechtlichen Beauftragung. 

Satz 2 bestimmt für bundesweite private Rundfunkprogramme das Erfordernis einer geson-

derten landesrechtlichen Zulassung für die regionenspezifische Ausstrahlung von Werbung 

oder anderer werblicher oder redaktionell gestalteter Inhalte im Rahmen einer etwaigen lan-

desgesetzlichen Erlaubnis. Den Ländern steht es danach frei, durch ihr jeweiliges Landes-

recht regionenspezifische Werbung zuzulassen oder sie grundsätzlich zu versagen. Ferner 

werden die Länder im Halbsatz 2 ermächtigt, die Erteilung dieser Zulassung von landesge-

setzlich zu bestimmenden Voraussetzungen abhängig zu machen, diese also an bestimmte 

Bedingungen zu knüpfen, wie etwa die Verbreitung redaktioneller regionaler Inhalte. Auf die-

se Weise kann dem Erfordernis der Erhaltung und Förderung der regionalen Meinungsvielfalt 

und eines vielseitigen Angebotes Rechnung getragen werden.  

Der neue Absatz 12 entspricht dem bisherigen Absatz 11 und verweist darüber hinaus auf 

den neuen Absatz 11, der auch für Teleshoppingkanäle Geltung beansprucht. 

 

II. Artikel 2 (Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung) 

Artikel 2 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttreten und zur Neube-

kanntmachung des Staatsvertrags. 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass der im vorstehenden Artikel 1 geänderte Staatsvertrag 

nach den dort geltenden Kündigungsbestimmungen gekündigt werden kann. Der Rundfunk-

staatsvertrag behält durch diesen Staatsvertrag weiterhin seine Selbständigkeit. Deshalb ist 

in Artikel 2 eine gesonderte Kündigung dieses Staatsvertrages nicht vorgesehen. 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten zum 1. Januar 2016. Satz 2 ordnet an, dass die-

ser Staatsvertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 31. Dezember 2015 nicht alle Ratifika-

tionsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hin-

terlegt sind. Der Rundfunkstaatsvertrag behält in diesem Fall seine Gültigkeit in den bisheri-

gen Fassungen. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den Ländern durch die 

Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz mitgeteilt wird. 

Absatz 4 gibt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, den durch diesen Staatsvertrag ge-

änderten Staatsvertrag nach Artikel 1 in der nunmehr geltenden Fassung bekannt zu ma-

chen. Eine Verpflichtung zur Neubekanntmachung besteht nicht. 

 

(Ausgegeben am 12.10.2015) 
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